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	Beide Parteien dieser 

Gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarung sind:
	SEITE 1/4


	
	
	

	
	TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG
	

	
	Waterloohain 5         

22769 Hamburg 

Germany   
	fon    +49 (0)40 514 806 0

fax    +49 (0)40 514 806 60

web   www.trinamic.com

	VERTRETEN DURCH :
	Dr. Lars Larsson
	

	
	(nachstehend  TRINAMIC genannt) und:
	

	
	
	

	FIRMA
	Vorname Name
	

	STRASSE
	Straße Hausnummer
	

	PLZ ORT
	PLZ Ort
	

	TELEFON
	Telefonnummer
	

	                                        
	
	

	VERTRETEN DURCH :
	Vorname Name
	

	
	(nachstehend  Vorname Name  genannt)
	


TRINAMIC entwickelt, produziert und vertreibt Mikroelektronik für die Antriebstechnik, insbesondere integrierte Schaltungen, Module und Systeme zur Ansteuerung von elektronisch kommutierten Motoren. TRINAMIC hat besondere Kenntnisse über branchenspezifische Applikationen. 

FIRMA bitte eine kurze Beschreibung einfügen ... 

Im Hinblick darauf, dass TRINAMIC und FIRMA - nachstehend auch Parteien genannt - vertrauliche Informationen über Projekte bzw. Produkte austauschen werden und den Missbrauch vertraulicher Informationen vermeiden wollen, vereinbaren die Parteien folgende gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung: 

1) Die Parteien verpflichten sich hiermit, gegenseitig überlassene vertrauliche Informationen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht zu verwerten, insbesondere keine Schutzrechtanmeldungen vorzunehmen, alle Informationen, die sie direkt oder indirekt erlangen, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit einem bezeichneten Projekt zu verwenden. Die Parteien sichern insbesondere zu, diese gegenseitig überlassenen Informationen weder an Dritte weiterzugeben noch in anderer Form Dritten zugänglich zu machen und alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden, mit der gleichen Sorgfalt, mit der sie eigene vertrauliche Informationen für sich geheim halten.


2) Vertrauliche Informationen im Sinne des vorgenannten Absatzes sind insbesondere, aber nicht ausschließlich:


a) technische Beschreibungen, hier insbesondere, aber nicht ausschließlich die technischen Besonderheiten (ggf. nähere Beschreibung), Spezifikationen,  Schaltpläne, Skizzen, Zeichnungen, Software, Prototypen, Modelle, geschäftliche Unterlagen, in schriftlicher, mündlicher, maschinenlesbarer Form

b) Know-how sowie Ergebnisse, die erzielt oder verwendet werden

c) die in Aussicht genommenen Ziele, Ideen und Zeitpläne

d) Informationen über weitere laufende und/oder geplante Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (und/oder deren Schwesterfirmen) außerhalb dieser Vereinbarung

e) Vertrauliche Informationen sind insbesondere solche Informationen die als "vertraulich"  oder "confidential" gekennzeichnet sind oder die nachträglich binnen zwei Wochen nach Überlassen der jeweils anderen Partei als vertraulich benannt werden

Diese Vertraulichkeitsvereinbarung erstreckt sich auch auf sämtliche Mitarbeiter der Parteien. Vertrauliche Informationen dürfen nur solchen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden, die vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Die Parteien verpflichten sich, den Mitarbeitern entsprechende, auch über ihre Tätigkeit hinaus andauernde Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen.

3) Die Vereinbarung erstreckt sich nicht auf Informationen, welche veröffentlicht sind oder veröffentlicht werden oder auf eine andere Weise der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden, ohne dass hierdurch eine Verletzung dieser Vereinbarung durch sie erfolgt. Sie erstreckt sich außerdem nicht auf Informationen, die bei dem Vertragspartner bereits vorhanden oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden.

4) Die Parteien werden gegenseitig zur Verfügung gestellte Unterlagen unaufgefordert und ohne Zurückhaltung von Kopien dem Vertragspartner zurücksenden, wenn eine Zusammenarbeit nicht mehr weiterverfolgt wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde. 

5) Diese Geheimhaltungsvereinbarung hat eine Gültigkeit von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Unterzeichnung. Die Gültigkeit der Geheimhaltungsvereinbarung kann schriftlich im gegenseitigen Einverständnis vorzeitig beendet oder verlängert werden. Vertrauliche Informationen sollen jedoch auch nach Ablauf der Gültigkeit der Geheimhaltungsvereinbarung vertraulich behandelt werden.

6) Der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Hamburg.

7) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, unwirksame Bestimmungen durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen entsprechen. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese Geheimhaltungsvereinbarung eine Lücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Geheimhaltungsvereinbarung gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieser Geheimhaltungsvereinbarung den Punkt bedacht hätten. 
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